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Markt GroISostheim
10.3.2-6012

Gestaltungssatzung

fiir die Ortskeme von GrolSostheim

Pflaumheim und Wenigumstadt

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung und des Art. 81 Absatz 1Nr. 1 der Bayer.
Bauordnung erl'ésst der Markt GroBostheim, gem. Beschluss des Gemeinderates vom
12.10.2004 und vom 13.04.2010 folgende

Gestaltungssatzung

ier besondere Anforderungen an die Gestaltung baulicher Anlagen im Markt
GroBostheim.

§1

Geltungsbereich

1.1 Diese Satzung gilt fUr bauliche Anlagen.
Abgrenzung nach den beigegten Pl'ainen, die Bestandteil der Satzung sind.

1.2 Die Satzung gilt auch dann, wenn f‘Lir BaumaBnahmen keine Baugenehmigung
erforderlich ist.

1.3 Von dieser Satzung unberfihrt bleiben abweichende Anforderungen auf Grund
der Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes vom 25.06.1973, insbesondere
wird die Erlaubnispflicht nicht ersetzt.

Markt Großostheim 
10.3.2-6012 

Gestaltungssatzung 

für die Ortskeme von Großostheim 

Pflaumheim und Wenigumstadt 

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung und des Art. 81 Absatz 1Nr. 1 der Bayer. 
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5 1  

Geltungsbereich 

1.1 Diese Satzung gilt für bauliche Anlagen. 
Abgrenzung nach den beigefügten Plänen. die Bestandteil der Satzung sind. 

1.2 Die Satzung gilt auch dann, wenn für Baumaßnahmen keine Baugenehmigung 
erforderlich ist. 

1.3 Von dieser Satzung unberührt bleiben abweichende Anforderungen auf Grund 
der Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes vom 25.06.1973, insbesondere 
wird die Erlaubnispflicht nicht ersetzt. 
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Abgrenzung des Geltungsbereichs (GroBostheim)
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Abgrenzung des Gehungshereichs (Wenigumstadt) 
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§ 2
Prfiambel und Satzungsbegriindung

In den Ortsgrundrissen und im Strafienbild sind die Merkmale einer landlichen Siedlung
noch deutlich zu erkennen. Schmale giebelsténdige Geb'aude in halboffener Bauweise
und Hoftore und breitere traufstéindige Bauten mit Tordurchfahrt ergeben eine
geschlossene und doch gegliederte StraBenfront. Die Gebéiude haben fiberwiegend zwei
Vollgeschosse mit einem Steildach.

Die Grundform und das StraBensystem sind erhalten geblieben. Jedoch ist das Ortsbild
durch unmaBstfibliche Neu— und Umbauten und teilweise Beseitigung der Tore negativ
verfinden worden.

Betroffen sind besonders die Hauptgeschéiftsstraflen, wie Breite StraBe u. BachstraBe in
GroEostheim, GroBostheimer StralSe und RathausstralSe in Pflaumheim sowie die
HauptstraBe in Wenigumstadt, durch die Umgestaltung der Erdgeschosse zu
Schaufensterzonen.

Aufgrund des schlechten Bauzustandes sehr vieler Geb‘aiude sind negative
Veréinderungen zu en/varten, die im Sinne der erhaltenden Erneuerungen gestaltet
werden sollen.

Die in Jahrhunderten gewachsenen Ortsbilder von Groflostheim, Pflaumheim und
Wenigumstadt sollen erhaiten und erneuert werden und die vorhandenen
stéidtebaulichen und architektonischen Zusammenh'ange aufgezeigt u. festgehalten
werden.

Die unverwechselbare Eigenheit der Ortskerne mit den erhaltenswerten Eigenarten ist
zu pflegen und vor Eingriffen, die die Eigenheit des Ganzen geféihrden, zu schiitzen.

Der Prozess der negativen Ver‘anderung der historischen Substanz vollzieht sich meist in
kleinen Schritten. Die Summierung ”unbedeutender" Anderungen f'L'Ihrt zu einer
schleichenden Zerstérung und Entwertung des Ortsbildes.

§ 3
Allgemeine Anforderungen

Nach Art. 8 BayBO milssen bauliche Anlagen nach Form, MaEstab, Verhiiltnis der
Baumassen und Bauteile untereinander, Werkstoffe und Farben so gestaltet sein, dass sie
nicht verunstaltet wirken. Bauliche anlagen diirfen das StraBen- und Ortsbild nicht
verunstalten..

5 2 
Präambel und Satzungsbegründung 

In den Ortsgrundrissen und im Straßenbild sind die Merkmale einer ländlichen Siedlung 
noch deutlich zu erkennen. Schmale giebelständige Gebäude in halboffener Bauweise 
und Hoftore und breitere traufständige Bauten mit Tordurchfahrt ergeben eine 
geschlossene und doch gegliederte Straßenfront. Die Gebäude haben überwiegend zwei 
Vollgeschosse mit einem Steildach. 

Die Grundform und das Straßensystem sind erhalten geblieben. Jedoch ist das Ortsbild 
durch unmaßstäbliche Neu— und Umbauten und teilweise Beseitigung der Tore negativ 
verändert werden. 

Betroffen sind besonders die Hauptgesch'a'ftsstraßen, wie Breite Straße u. Bachstraße in 
Großostheim, Großostheimer Straße und Rathausstraße in Pflaumheim sowie die 
Hauptstraße in Wenigumstadt, durch die Umgestaltung der Erdgeschosse zu 
Schaufensterzonen. 

Aufgrund des schlechten Bauzustandes sehr vieler Gebäude sind negative 
Veränderungen zu erwarten, die im Sinne der erhaltenden Erneuerungen gestaltet 
werden sollen. 

Die in Jahrhunderten gewachsenen Ortsbilder von Großostheim, Pflaumheim und 
Wenigumstadt sollen erhalten und erneuert werden und die vorhandenen 
städtebaulichen und architektonischen Zusammenhänge aufgezeigt u. festgehalten 
werden. 

Die unverwechselbare Eigenheit der Ortskerne mit den erhaltenswerten Eigenarten ist 
zu pflegen und vor Eingriffen, die die Eigenheit des Ganzen gefährden, zu schützen. 

Der Prozess der negativen Veränderung der historischen Substanz vollzieht sich meist in 
kleinen Schritten. Die Summierung „unbedeutender“ Anderungen führt zu einer 
schleichenden Zerstörung und Entwertung des Ortsbildes. 

5 3 
Allgemeine Anforderungen 

Nach Art. 8 BayBO müssen bauliche Anlagen nach Form, Maßstab, Verhältnis der 
Baumassen und Bauteile untereinander, Werkstoffe und Farben so gestaltet sein, dass sie 
nicht verunstaltet wirken. Bauliche anlagen dürfen das Straßen- und Ortsbild nicht 
verunstalten.. 
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§ 4
Parzellenstruktur

Die Stellung der Gebéude auf dem Crundstflck und die Hofabschliisse mit Toren und
Pfosten sind als typische Zeichen der fiberlieferten Parzellenstruktur zu erhalten oder bei
Neubauten wiederherzustellen.
Bei der Gestaltung der rijckwfirtigen Parzellenbereiche ist auf das ursprflngliche Bild der
Scheunengebéiude R‘L‘lcksicht zu nehmen.

GIEBELSTAN DIGES
WOHNHAUS
Halholbcne Bauwelse
Hofabschlmfl dutch Mauer
mit Tor und Heinem
Fuflgéngertor oder Tar In -
Holzkonstmktian
mit Ziege'ldach

oder
TRAUFS’I’RNDIGES
WOHNHAUS
geschlnssene Mae
Burch Fahrt In den Hof

NEBENGBAUDE,
STALLGEBRUDE
an der seiflichen Gnmd-
stficksgrenze

IRAUFSTANDIGE
SCHEUNE
gesdllosaené Bauwelse

GARTEN oder
NAOHBAFISOI-IEUNE
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Parzellenstruktur 

Die Stellung der Gebäude auf dem Grundstück und die Hofabschlüsse mit Toren und 
Pfosten sind als typische Zeichen der überlieferten Parzellenstruktur zu erhalten oder bei 
Neubauten wiederherzustellen. 
Bei der Gestaltung der rückwärtigen Parze“enbereiche ist auf das ursprüngliche Bild der 
Scheunengebäude Rücksicht zu nehmen. 
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

§ 5
Baukfirper

Werden Geb'ziude geéndert, sind gréBtenteils beizubehalten:
die Stellung,
die Geb'audebreite,
die Firstrichtung,
die Dachneigung,
die Héhe der Traufe und des Firstes,
die offene bzw. halboffene Bauweise.
Bei Neubauten und Erneuerungen sind Gebéiudestellung, Gebéudeflucht,
Dachform, Firstrichtung, Dachneigung, Trauf— u. Firsthijhe der umgebenden
Bebauung anzugleichen.
Werden an einem Geb'aude, das im Baukérper von der umgebenden Bebauung
abweicht, wesentliche bauliche Verfinderungen vorgenommen, so kann im
Rahmen des Zumutbaren verlangt werden, dass das Gebfiude entsprechend
dieser Verordnung gestaltet wird, und in der Gestaltung der umgebenden
Bebauung eingegliedert wird.
Die Baukt‘jrper der Wohngebéude sind aus der ortstypischen Hausform zu
entwickeln:
Ianggestreckter Grundriss,
glatter Baukbrper,
Steild'aicher,
knappe Trauf— und Ortgangiiberstfinde.
Die Breite giebelsténdiger Baukbrper sol! héchstens 9,00 m betragen. Cebfiude,
die in der Breite erheblich fiber dieses MalS hinausgehen, sind durch Auflésung
in Einzelbaukérper oder Gliederung in Fassadenbereiche entsprechend den
Proportionen der umgebenden Bebauung zu gestalten.
Die Baukérper der Nebengeb'aude — Scheunen u. Schuppen — sind aus der
ortstypischen Gebfiudeform zu entwickeln:
langgestreckter Grundriss, méglichst Steildéicher.
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5 5 
Baukörper 

Werden Gebäude geändert, sind größtenteils beizubehalten: 
die Stellung, 
die Gebäudebreite, 
die Firstrichtung, 
die Dachneigung, 
die Höhe der Traufe und des Firstes, 
die offene bzw. halboffene Bauweise. 
Bei Neubauten und Erneuerungen sind Gebäudestellung, Gebäudeflucht, 
Dachform, Firstrichtung, Dachneigung, Trauf- u. Firsthöhe der umgebenden 
Bebauung anzugleichen. 
Werden an einem Gebäude, das im Baukörper von der umgebenden Bebauung 
abweicht, wesentliche bauliche Veränderungen vorgenommen, so kann im 
Rahmen des Zumutbaren verlangt werden, dass das Gebäude entsprechend 
dieser Verordnung gestaltet wird, und in der Gestaltung der umgebenden 
Bebauung eingegliedert wird. 
Die Baukörper der Wohngebäude sind aus der odstypischen Hausforrn zu 
entwickeln: 
langgestreckter Grundriss, 
glatter Baukörper, 
Steildächer, 
knappe Trauf- und Ortgangüberstände. 
Die Breite giebelständiger Baukörper soll höchstens 9,00 m betragen. Gebäude, 
die in der Breite erheblich über dieses Maß hinausgehen, sind durch Auflösung 
in Einzelbaukörper oder Gliederung in Fassadenbereiche entsprechend den 
Proportionen der umgebenden Bebauung zu gestalten. 
Die Baukörper der Nebengebäude — Scheunen u. Schuppen — sind aus der 
odstypischen Gebäudeform zu entwickeln: 
langgestreckter Grundriss, möglichst Steildächer, 
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6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

§ 6
Auflenwiinde, Fassaden

Die Gestaltung einschliefllich der Fatbgebung der Fassaden ist auf die
Nachbargebéiude und das StraBen- und Ortsbild abzustimmen.
AuBenw'einde sowie die Giebelfl'achen sind nach Material, Struktur und Farbe als
Einheit zu gestalten. Die Materialien sollen in ihrer Zahl beschrfinkt werden. Zu
velwenden sind natfirliche Materialien wie Ziegel, Stein, Putz und Holz. Die
Wandfléiche muss gegen'uber der Offnungsfléche Uberwiegen.
Wohngeb‘ciude
als Wandoberfl‘ache sind zulfissig:
a) Putz in ruhigen, fl'achigen Strukturen und in erdfarbenen, gelben Tenungen,

sowie Mineralputz in gebrochenen WeiEténen im Einzelfall.
b) Fachwerke, Gefache verputzt, starke Farbkontraste zu benachbarten

Hausfassaden sind zu vermeiden.
c) Unverputztes Holzfachwerk ist weitemin freizuhalten.

Verputzte Fachwerkfassaden sind nach Mbglichkeit bei Instandsetzungs- oder
Renovierungsarbeiten wieder freizulegen, wenn das Holzwerk als
Sichtfachwerk geeignet ist.

Farbgebungen an Baudenkmélern und im Ensemble sind nach dem Befund
vorzunehmen. Sie sind mit der Denkmalpflege abzustimmen. Historische
Farbkonzeptionen sind wieder aufzunehmen.
Nebengebéude — Scheunen
Scheunen in Sandsteinmauemrerk, insbesondere mit typischen Holztoren sind zu
erhalten. Bei Umnutzungen zu Wohn- oder Gewerbezwecken oder Neubauten
sind charakteristische Gestaltungselemente wie Toréffnungen beizubehalten
bzw. zu Ubernehmen.
Als Wandoberfléchen sind zulfissig:
a) Sandsteinmauewverk
b) senkrechte Verbretterung sowie Stulpschalungen naturbelassen oder mit

matter Lasur.
Vorhandene historische Verbretterungen sind zu erhalten bzw. zu erneuern.

c) Fachwerk, Gefache verputzt
d) Mauerwerk verputzt wie Wohngebéiude «— Putz in ruhigen, flfichigen

Strukturen und erdfarbenen Tt‘mungen sowie in Gelb- oder WeiBténen.
Garagen und Schuppen
als Wandoberflzichen sind zuléssig:
a) Putz in ruhigen Strukturen und hellen erdfarbenen Ténen
b) senkrechte Verbretterung naturbelassen oder matte Lasur.
c) Sandsteinmauerwerk
Sockel bei allen Gebéudearten:
a) Sandsteinmauerwerk gefugt oder verbandelt, Fugenfarbe grau
b) Putzmértel in ruhiger Struktur
c) Ausnahmsweise

ortslypische Natursteinplatten, die sich in Struktur und Farbe in das Ortsbild
einffigen.

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

5 6 
Außenwände, Fassaden 

Die Gestaltung einschließlich der Farbgebung der Fassaden ist auf die 
Nachbargebäude und das Straßen- und Ortsbild abzustimmen. 
Außenwände sowie die Giebelflächen sind nach Material, Struktur und Farbe als 
Einheit zu gestalten. Die Materialien sollen in ihrer Zahl beschränkt werden. Zu 
verwenden sind natürliche Materialien wie Ziegel, Stein, Putz und Holz. Die 
Wandfläche muss gegenüber der Öffnungsfläche überwiegen. 
VVohngebäude 
als Wandoherfläche sind zulässig: 
a) Putz in ruhigen, flächigen Strukturen und in erdfarbenen, gelben Tönungen, 

sowie Mineralputz in gebrochenen Weißtönen im Einzelfall. 
b) Fachwerke, Gefache verputzt, starke Farbkontraste zu benachbarten 

Hausfassaden sind zu vermeiden. 
c) Unverputztes Holzfachwerk ist weiterhin freizuhalten. 

Verputzte Fachwerkfassaden sind nach Möglichkeit bei Instandsetzungs— oder 
Renovierungsarbeiten wieder freizulegen, wenn das Holzwerk als 
Sichdachwerk geeignet ist. 

Farbgebungen an Baudenkmälern und im Ensemble sind nach dem Befund 
vorzunehmen. Sie sind mit der Denkmalpflege abzustimmen. Historische 
Farbkonzeptionen sind wieder aufzunehmen. 
Nebengebäude — Scheunen 
Scheunen in Sandsteinmauemerk, insbesondere mit typischen Holztoren sind zu 
erhalten. Bei Umnutzungen zu Wohn- oder Gewerbezwecken oder Neubauten 
sind charakteristische Gestaltungselemente wie Toröffnungen beizubehalten 
bzw. zu übernehmen. 
Als Wandoberflächen sind zulässig: 
a) Sandsteinmauerwerk 
b) senkrechte Verbretterung sowie Stulpschal ungen naturbelassen oder mit 

matter Lasur. 
Vorhandene historische Verbretterungen sind zu erhalten bzw. zu erneuern. 

c) Fachwerk, Gefache verputzt 
d) Mauerwerk verputzt wie Wohngebäude —— Putz in ruhigen, flächigen 

Strukturen und erdfarbenen Tönungen sowie in Gelb- oder Weißtönen. 
Garagen und Schuppen 
als Wandoberflächen sind zulässig: 
a) Putz in ruhigen Strukturen und hellen erdfarbenen Tönen 
b) senkrechte Verbretterung naturbelassen oder matte Lasur. 
c) Sandsteinmauerwerk 
Sockel bei allen Gebäudearten: 
&) Sandsteinmauerwerk gefugt oder verhandelt, Fugenfarbe grau 
b) Putzmörtel in ruhiger Struktur 
c) Ausnahmsweise 

ortstypische Natursteinplatten, die sich in Struktur und Farbe in das Ortsbild 
einfügen. 
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6.2.5 Unzul'aissig sind bei alien Gebfiudearten:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

DachfuB mit Aufschiebling Traufe mit‘Kastengesims Traufgesims

a) Verkleidungen mit Faserzementplatten oder Metall- und Kunststoffprofilen
einschlielSlich der Sockel

b) Verkleidung der Sockel mit Keramischen Fliesen, Klinkerpiatten und
ortsunilichen Natursteinplatten

c) stark strukturierte farbige Putze, gl'anzende Farbanstriche des Putzes.
d) Sichtbetonfléichen

§ 7
Dficher

Die D‘acher sind als Satteldécher, méglichst mit Aufschieblingen und mit einer
Neigung von 45°-53° auszubilden.
Eine geringere Dachneigung kann zugelassen werden bei:
Anbauten
Neubauten in der Umgebung flacher geneigter Satteldficher
Garagen
Werden an einem Dach, dessen Form erheblich von der Dachlandschaft
abweicht, Bsp. Flachdach und Pultdach, wesentliche bauliche Ver'énderungen
vorgenommen, so kann im Rahmen des Zumutbaren eine Angleichung der
Dachform verlangt werden.
Die Dacheindeckung ist mit Bieberschwéinzen, Falzziegel oder Beton-
Tondachsteinen, naturrot bis rotbraun auf die umgebende Bebauung
abzustimmen.
Die Traufen, die Ortg'einge und die Gesimse sind entsprechend der ortsijblichen
Bauweise mit knappen Ubersténden auszubilden. Die Uberstiinde dflrfen am
Ortgang und an der Traufe 0,30 m nicht 'L'Iberschreiten.
Die Dachtraufen sind als massive Traufgesimse oder Kastengesimse mit
vorgehfingter Rinne auszufijhren.
Dachrinnen und Fallrohre sind aus Zinkblech oder Kupfer zu erstellen.

Aufsthiebling

-fli

6.2.5 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

Unzulässig sind bei allen Gebäudearten: 
a) Verkleidungen mit Faserzementplatten oder Metall- und Kunststoffprofilen 

einschließlich der Sockel 
b) Verkleidung der Sockel mit Keramischen Fliesen,. Klinkerplatten und 

ortsunüblichen Natursteinplatten 
c) stark strukturierte farbige Putze, glänzende Farbanstriche des Putzes. 
d) Sichtbetonflächen 

5 7 
Dächer 

Die Dächer sind als Satteldächer, möglichst mit Aufschieblingen und mit einer 
Neigung von 45°-53° auszubilden. 
Eine geringere Dachneigung kann zugelassen werden bei: 
Anbauten 
Neubauten in der Umgebung flacher geneigter Satteldächer 
Garagen 
Werden an einem Dach, dessen Form erheblich von der Dachlandschaft 
abweicht. Bsp. Flachdach und Pultdach, wesentliche bauliche Veränderungen 
vorgenommen, so kann im Rahmen des Zumutbaren eine Angleichung der 
Dachform verlangt werden. 
Die Dacheindeckung ist mit Bieberschwänzen, Falzziegel oder Beton— 
Tondachsteinen, naturrot bis rotbraun auf die umgebende Bebauung 
abzustimmen. 
Die Traufen, die Ortgänge und die Gesimse sind entsprechend der ortsüblichen 
Bauweise mit knappen Überständen auszubilden. Die Überstände dürfen am 
Ortgang und an der Traufe 0,30 m nicht überschreiten. 
Die Dachtraufen sind als massive Traufgesimse oder Kastengesimse mit 
vorgehängter Rinne auszuführen. 
Dachrinnen und Fallrohre sind aus Zinkblech oder Kupfer zu erstellen. 

Aufschiebling 

-—._ 

_ 3 0 l  

Dachfuß mit Aufschiebling Traufe mit*t<aatengesims Traufgesime 
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8.1

§ 8
Dachaufbauten

Dachaulbauten sind nur als Einzelgauben bis zu 1,50 m AuBenbreite zuléissig. Sie
sind als abgeschleppte Dachgauben wenn das Hauptdach mindestens eine
Neigung von 45° aufweist, oder als Giebelgauben, wenn das Hauptdach
mindestens eine Neigung von 38° aufweist, auszubilden.
Auf flachen Diichern mit einer Neigung von mindest 30° sind Zwerchhéuser
genehmigungsféhig.
lnsgesamt dfirfen sie h6chstens 1/3 der gesamten Firstléinge einnehmen.
Bei Anordnung mehrerer Gauben ist ein gegenseitiger Abstand von mindestens
1,25 m und zu den seitlichen Dachréindern ein Abstand von 1,25 m einzuhalten.
Bei Schlepp— und Giebelgauben soll d

er obere Anschluss des Schleppdaches an das Hauptdach vom Dachfirst
mindestens 0,60 m entfernt sein.

belgaube Schleppgaube
'

8.1 

5 8 
Dachaufbauten 

Dachaulbauten sind nur als Einzelgauben bis zu 1,50 m Außenbreite zulässig. Sie 
sind als abgeschleppte Dachgauben wenn das Hauptdach mindestens eine 
Neigung von 45” aufweist, oder als Giebelgauben, wenn das Hauptdach 
mindestens eine Neigung von 38” aufweist, auszubilden. 
Auf flachen Dächern mit einer Neigung von mindest 30“ sind Zwerchhäuser 
genehmigungsfähig. 
Insgesamt dürfen sie höchstens 1/3 der gesamten Firstlänge einnehmen. 
Bei Anordnung mehrerer Gauben ist ein gegenseitiger Abstand von mindestens 
1,25 m und zu den seitlichen Dachrändern ein Abstand von 1,25 m einzuhalten. 
Bei Schlepp- und Giebelgauben soll d 

er obere Anschluss des Schleppdaches an das Hauptdach vom Dachfirst 
mindestens 0,60 rn entfernt sein. 
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8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

Die Seitenflfichen der Gauben sind senkrecht zu verbrettem, zu verschindeln
oder mit Kupfer oder Zinkblech zu verkleiden.
Gaubenb'einder und Blindgauben sind unzulfissig.
Liegende Dachfenster sind grundséitziich unzul'aissig, sie k6nnen jedoch u. U.,
nach Abstimmung mit dem Markt GroBostheim, bei Geb‘audeteilen die nicht
einsehbar sind, zugelassen werden.

Dacheinschnitte sind nicht zugelassen.

Sattelitenanlagen und Funk— und Mobilfunkanlagen

Im Geltungsbereich dieser Satzung ist das Anbringen von Satteliten—, Funk— und
Mobilfunkanlagen nur nach vorheriger Zustimmung des Marktes GroBostheim
zuliissig.

§ 9
Fenster

Bei der Anordnung und Gestaltung der Fensterb‘ffnungen ist auf ein harmonisches
Gesamtbild der Fassaden als auch auf die Proportionen der Offnungen der
Nachbargebéiude Rucksicht zu nehmen. Bei sichtbaren Fachwerkbauten darf das
Fachwerk nicht verfindert werden.
Fenster mflssen ein stehendes rechteckiges Format haben, Seitenverhfiltnis 2: 3
oder mindestens ein Seitenverhéiltnis 4: 5.
Durchgehende Fenster, Schaufensterbfinder und sonstige durchgehende
Fassadenbffnungen sind unzul‘aissig. Sie sind durch Pfeiler von mindestens 0,30 m
Breite zu unterbrechen.
Reihung des Crundformats
Fenster bis 0,70 m Héhe kénnen einflfigelig und sprossenlos ausgef‘uhrt werden.
GrblSere Fenster sind zweiflilgelig auszubilden. GréBere Fl‘cichen sind durch
glasteiiende Quersprossen oder mit Kampfer zu unterteilen.
Die entstehenden Einzelscheiben sollen 0,5 qm nicht ’L'Iberschreiten und ein
Hochkant— oder max. Quadratformat aufweisen. Oberlichter k6nnen auch
liegende Formate haben.

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Die Seitenflächen der Gauben sind senkrecht zu verbrettern, zu verschindeln 
oder mit Kupfer oder Zinkblech zu verkleiden. 
Gaubenbänder und Blindgauben sind unzulässig. 
Liegende Dachfenster sind grundsätzlich unzulässig, sie können jedoch u. U.,. 
nach Abstimmung mit dem Markt Großostheim, bei Gebäudeteilen die nicht 
einsehbar sind, zugelassen werden. 

Dacheinschnitte sind nicht zugelassen. 

Sattelitenanlagen und Funk- und Mobilfunkanlagen 

Im Geltungsbereich dieser Satzung ist das Anbringen von Satteliten—‚ Funk- und 
Mobilfunkanlagen nur nach vorheriger Zustimmung des Marktes Großostheim 
zulässig. 

5 9 
Fenster 

Bei der Anordnung und Gestaltung der Fensterüffnungen ist auf ein harmonisches 
Gesamtbild der Fassaden als auch auf die Proportionen der Öffnungen der 
Nachbargebäude Rücksicht zu nehmen. Bei sichtbaren Fachwerkbauten darf das 
Fachwerk nicht verändert werden. 
Fenster müssen ein stehendes rechteckiges Format haben, Seitenverhältnis 2: 3 
oder mindestens ein Seitenverhältnis 4: 5. 
Durchgehende Fenster,. Schaufensterbänder und sonstige durchgehende 
Fassadenüffnungen sind unzulässig. Sie sind durch Pfeiler von mindestens 0,30 m 
Breite zu unterbrechen. 
Reihung des Grundformats 
Fenster bis 0,70 m Höhe können einflügelig und sprossenlos ausgeführt werden. 
Größere Fenster sind zweiflügelig auszubilden. Größere Flächen sind durch 
glasteilende Quersprossen oder mit Kämpfer zu unterteilen. 
Die entstehenden Einzelscheiben sollen 0,5 qm nicht überschreiten und ein 
Hoch kant- oder max. Quadratformat aufweisen. Oberlichter können auch 
liegende Formate haben. 
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I Ortstypische Fensterteilungen

1:1 l r
Ortstypische Fensterteilungen

Ausnahme bei 'Neubauten Mégliche Fensterteilung

Ausnahmen bei Neubauten Mbgliche Fensterteilung

9.5 Vorhandene Holzfenster mit Sprossen- oder K‘ampferteilungen sind zu erhalten
oder durch neue Fenster im gleichen Format und gleicher Teilung zu ersetzen.

9.6 Schaufenster sind im Erdgeschoss zulassig und als stehendes Rechteck
auszubilden. Sie soilen eine mindestens 0,30 m hohe Brflstung haben und
mindestens 12 cm hinter der Fassadenebene liegen.

9.7 Material und Farbe:
Holz— oder Kunststofffenster, Farben der Fensterrahmen weilS, oder sonstige ist.
Farbténe, oder nur bei Holzfenstern im Ton des Naturholzes.
Beschr‘cinkung des Materials auf Holzfenster und der Farbgebung auf weiBe oder
gebrochene Wei Btbne an Baudenkm‘alern und im Ensemble.
Profile 2. B. aus Kunststoff, aus anderen Materialen sind nur dann zulfissig, wenn
sie sich in der Profilierung und der Breite nicht wesentlich von Holzprofilen
unterscheiden, Farbe weiE.

I 9.8 bei Fensterumrahmungen:
Sandsteingewande oder gleich breite Putzfaschen

9.9 Fensterbéinke bei Mauerwerksbauten sind aus Naturstein oder
naturstein'ahnlichen Materialien auszufuhren, Metallfensterbanke sind nicht
zuléissig.

j
9.10 bei Fensteriéiden

Farbig gestrichene oder lasierte
I Holzkiappl‘ciden; Vorhandene Fensterlfiden

sind zu erhaiten.

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

Ortsi sche Fensterteilungen 

_
 

_
 

Ortstypisc:he Fensteflellungen 

Ausnahme bei Neubauten Mögliche Fensterteilung 

Ausnahmen bei Neubauten Mögliche Fensterteilung 

Vorhandene Holzfenster mit Sprossen- oder Kämpferteilungen sind zu erhalten 
oder durch neue Fenster im gleichen Format und gleicher Teilung zu ersetzen. 
Schaufenster sind im Erdgeschoss zulässig und als stehendes Rechteck 
auszubilden. Sie sollen eine mindestens 0,30 m hohe Brüstung haben und 
mindestens 12 cm hinter der Fassadenebene liegen. 

Material und Farbe: 
Holz— oder Kunststofffenster, Farben der Fensterrahmen weiß, oder sonstige ist. 
Farbtöne, oder nur bei Holzfenstern im Ton des Naturholzes. 
Beschränkung des Materials auf Holzfenster und der Farbgebung auf weiße oder 
gebrochene Wei ßtöne an Baudenkmälern und im Ensemble. 
Profile z. B. aus Kunststoff, aus anderen Materialen sind nur dann zulässig, wenn 
sie sich in der Profilierung und der Breite nicht wesentlich von Holzprofilen 
unterscheiden, Farbe weiß. 
bei Fensterurnrahmungen: 
Sandsteingewände oder gleich breite Putzfaschen 

Fensterbänke bei Mauerwerksbauten sind aus Naturstein oder 
natursteinähnlichen Materialien auszuführen, Metallfensterbänke sind nicht 
zulässig. [ 

il bei Fensterläden 
Farbig gestrichene oder lasierte 
Holzklapplädem Vorhandene Fensterläden 
sind zu erhalten. 
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9.11 Unzulfissig sind:
a) Glasbausteine, strukturierte Glaser und Buntgléser an Fléchen, die vom

StraBenraum sichtbar sind.
b) Aluminiumfarbene Fensterprofile

Helhung ‘des Grundformals

10.1

10.2

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

§ 10
Rollliden, lalousetten

Der Einbau ist zulfissig, wenn die Mauerwerksbffnung in ihrer urspri‘mglichen
GréBe bestehen bleiben.
Jalousetten und Rollladenk'eisten miJssen in die Fassaden eingebunden sein und
diJrfen nicht fiber die Geb‘audeflucht herausragen. Die Gehéiuse sind in die
Wandfléichen zu integrieren. Im hochgezogenen Zustand durfen sie nicht sichtbar
seln.

§ 11
Sonnenschulzanlagen, Markisen

Form, Konstruktion, Material und Farbe sind auf die Fassade und die Umgebung
abzustimrnen. Kunststoffe als Material sind nicht zulfissig.
Es sind nur bewegliche Markisen zul'aissig, die auf die Fenstergréfle bezogen sind.
Im Bereich von Schaufensteranlagen sind auch feststehende
Sonnenschutzanlagen zul'éssig, wenn sie sich harmonisch ins Gesamtkonzept
einffigen.

§ 12
Tiiren, Tore

Tfiren und Tore sind in Holz auszuffihren. Vorhandene HolztiJren und Holztore
sind zu erhalten, ebenso die ornamentalen L'uftungsgitter fiber den Holztoren. lm
Einzelfall sind auch Metal|—/Stahlkonstruktionen zuléssig, wenn die moderne
Formensprache sich harmonisch in das Gesamtkonzept einffigt, Stahlrahmen mit
Kunststofffflllungen sind nicht zuléssig.
Holztfiren mit Rahmen und F‘ullung oder aufgedoppelte TiJren.
Glasffillungen sind maBstéiblich zu gliedern.
TiJren mit Rahmen und Fflllungen oder aufgedoppelte T'L'Iren
Tore in Form von Scheunentoren und Hoftoren mit Verbretterung.

9.11 Unzulässig sind: 
a) Glashausteine. strukturierte Gläser und Buntgläser an Flächen, die vom 

Straßenraum sichtbar sind. 
b) Aluminiumfarbene Fensterprofile 

Hethung ‘des Gmndfermals 

10.1 

10.2 

11.1 

11.2 

12.1 

12.2 

12.3 

5 10 
Rollläden, ]alousetten 

Der Einbau ist zulässig, wenn die Mauerwerksöffnung in ihrer ursprünglichen 
Größe bestehen bleiben. 
]alousetten und Rollladenkästen müssen in die Fassaden eingebunden sein und 
dürfen nicht über die Gebäudeflucht herausragen. Die Gehäuse sind in die 
Wandflächen zu integrieren. Im hochgezogenen Zustand dürfen sie nicht sichtbar 
sem. 

5 11 
Sonnenschutzanlagm, Markisen 

Form, Konstruktion, Material und Farbe sind auf die Fassade und die Umgebung 
abzustimmen. Kunststoffe als Material sind nicht zulässig. 
Es sind nur bewegliche Markisen zulässig, die auf die Fenstergröße bezogen sind. 
Im Bereich von Schaufensteranlagen sind auch feststehende 
Sonnenschutzanlagen zulässig, wenn sie sich harmonisch ins Gesamtkonzept 
einfügen. 

5 12 
Türen, Tore 

Türen und Tore sind in Holz auszuführen. Vorhandene Holztüren und Holztore 
sind zu erhalten, ebenso die ornamentaien Lüftungsgitter über den Holztoren. Im 
Einzelfall sind auch MetalI-/Stahlkonstruktionen zulässig, wenn die moderne 
Formensprache sich harmonisch in das Gesamtkonzept einfügt, Stahlrahmen mit 
Kunststofffüllungen sind nicht zulässig. 
Holztüren mit Rahmen und Füllung oder aufgedoppelte Türen. 
Glasfüllungen sind maßstäblich zu gliedern. 
Türen mit Rahmen und Füllungen oder aufgedoppelte Türen 
Tore in Form von Scheunentoren und Hoftoren mit Verbretterung. 
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§ 13
Vordficher

Vordficher fiber Hauseingéingen sind als Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung oder
Kupfer- und Zinkblechdeckung auszufflhren, oder in moderner Formensprache aus einer
leichten Stahl-lGlaskonstruktion, wenn diese sich harmonisch ins Gesamtkonzept
einfiigt. Vorhandene ziegelgedeckte Vord'acher sind zu erhalten. Nicht zuléissig sind
Vordficher mit Kunststoffdeckung und profilierten Blechen und Kragplatten aus Beton.

§ 14
Treppen und Gelfinder

14.1 AulSen-Treppen sind in Sandstein, Granit oder éihnlichem Material auszufijhren.
Orts unfibliche Natursteine, giatte und gl'einzende Belfige sind nicht zul‘eissig.

14.2 Holzgelénder mit Senkrechten Stfiben. [rn Einzelfall Stahlgel'ainder, einfacher Art
mit moderner Formensprache, senkrechten F‘ullstéiben, wenn sie sich harmonisch
dem Gesamtbild anpassen

§ 15
Balkone, Loggien, Brfistungen

15.1 StraBenseitige Balkone und umlaufende Balkone sind unzuléissig.
15.2 BrUstungen sind in orts'ublichen Materialien auszufuhren. Gemauerte und

verputzte Brfistungen oder Holzgelénder — natur oder gestrichen —- mit
senkrechten St'aben, oder vollfléchige Bretterverschalungen. Geschnitzte
Gel‘énder sind zu vermeiden. Kunststoffe sind unzul'assig. AuBentreppenanlagen
bzw. Baikone im Bereich der rfickw‘énigen Scheunenbauten kfinnen im Einzelfall
im Laubengangcharakter ausgefiJhrt werden.

§ 16
Einfriedungen Straflenseitig

Als Einfriedungen sind stralSenseitig zuléissig:
- Sandsteinmauern
- verputzte Mauern.
Vorhandene Einfriedungen aus Sandstein sind instand zu halten und zu erhalten.
Die Mauern sind durch eine Naturstein-Rollschicht, Biberschwanz—, Falzziegel,
Betondachstein in ziegelrot oder Sandsteinplatten abzudecken.

§ 17
Bauliche Details

Bauteile von kulturhistorischem Wert wie Erker, handwerklich wertvolle TiJren u. Tore,
Gewéinde, Wappen, Neidképfe, Fratzen, Inschriften, Ausleger sowie bestehende,
historische Fenstergliederungselemente wie auskragende Obergeschosse, Gesimse,
Eckbossierung sowie Rundbogenportale sind zu erhalten und falbig herauszuheben.

§ 18
Baumbestand

Ortsbildpréigender Baumbestand ist zu erhalten, gegebenenfalls ist eine Ersatzpflanzung
vorzunehmen.

& 13 
Vordächer 

Vordächer über Hauseingängen sind als Holzkonstruktion mit Ziegeleindeckung oder 
Kupfer- und Zinkblechdeckung auszuführen, oder in moderner Formensprache aus einer 
leichten Stahl-/Glaskonstruktion, wenn diese sich harmonisch ins Gesamtkonzept 
einfügt. Vorhandene ziegelgedeckte Vordächer sind zu erhalten. Nicht zulässig sind 
Vordächer mit Kunststoffdeckung und profilierten Blechen und Kragplatten aus Beton. 

5 14 
Treppen und Geländer 

14.1 Außen—Treppen sind in Sandstein, Granit oder ähnlichem Material auszuführen. 
Orts unübliche Natursteine, glatte und glänzende Beläge sind nicht zulässig. 

14.2 Holzgeländer mit Senkrechten Stäben. Im Einzelfall Stahlgeländer, einfacher Art 
mit moderner Formensprache, senkrechten Füllstäben, wenn sie sich harmonisch 
dem Gesamtbild anpassen 

& 15 
Balkone, Loggien, Brüstungen 

15.1 Straßenseitige Balkone und umlaufende Balkone sind unzulässig. 
15.2 Brüstungen sind in ortsüblichen Materialien auszuführen. Gemauerte und 

verputzte Brüstungen oder Holzgeländer — natur oder gestrichen —- mit 
senkrechten Stäben, oder vollflächige Bretterverschalungen. Geschnitzte 
Geländer sind zu vermeiden. Kunststoffe sind unzulässig. Außentreppenanlagen 
bzw. Balkone im Bereich der rückwärtigen Scheunenbauten können im Einzelfall 
im Laubengangcharakter ausgeführt werden. 

5 16 
Einfriedungen Straßenseitig 

Als Einfriedungen sind straßenseitig zulässig: 
- Sandsteinmauern 
—- verpetzte Mauern. 
Vorhandene Einfriedungen aus Sandstein sind instand zu halten und zu erhalten. 
Die Mauern sind durch eine Naturstein-Rollschicht, Biberschwanz-, Falzziegel, 
Betondachstein in ziegelrot oder Sandsteinplatten abzudecken. 

5 17 
Bauliche Details 

Bauteile von kulturhistorischern Wert wie Erker, handwerklich wertvolle Türen u. Tore, 
Gewände, Wappen, Neidköpfe, Fratzen, Inschriften, Ausleger sowie bestehende, 
historische Fenstergliederungselemente wie auskragende Obergeschosse, Gesimse, 
Eckbossierung sowie Rundbogenportale sind zu erhalten und farbig herauszuheben. 

5 18 
Baumbestand 

Ortsbildprägender Baumbestand ist zu erhalten, gegebenenfalls ist eine Ersatzpflanzung 
vorzunehmen. 
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§ 19
Hofflichen

20.1 Maximal 65% der Freiflachen kénnen als Hofflfichen, Zufahrten und Stellpl’atze
befestigt werden. Mindestens 35% der Freifl‘achen sind freizuhalten und
entsprechend zu begr'flnen.

20.2 Vorhandenes Natursteinpflaster ist zu erhalten.
20.3 Zul'assig sind:

wassergebundene Decke mit verfestigter Fahrspur
befestigte Fahrspur mit Grflnstreifen
Naturstein- und Betonsteinpflaster

20.4 N icht zul'aissig sind:
Asphaltbel'a‘lge
Betonierte Flachen

§ 20

Bauunterhalt

Gebfiude, Nebenanlagen, Einfriedungen und Werbeanlagen sind in einem Zustand zu
erhalten, der das Orts-, StralSen- und Landschaftsbild nicht nachteilig beeinflusst.

§ 21
Beurteilungsgrundlagen

Entsprechend den Zielsetzungen des Art. 64 Abs. 2 + 3 Bayerische Bauordnung kann
verlangt werden, dass mit dem Bauantrag zusatzlich zu den Ublichen Bauvorlagen eine
Darstellung der Merkmale der umgebenden Bauten in Zeichnung oder Foto zu
erbringen ist (Verlauf der Geb'audefluchtlinien, Breitenmalfi der Baukdrper, Kontur des
Geb'aiudes gegen den Hintergrund, Proportionen der Baukbrper, Struktur der
Konstruktion, plastische Cliederung, Verh'altnis der Offnungen zur Masse der
Wandflf—ichen, Gliederung der Offnungen, Fame und Material), um 50 eine umfassende
Beurteilung der stadtebaulichen Gesichtspunkte, insbesondere der harmonischen
Einfijgung der baulichen Anlage in seine Umgebung, zu erméglichen. Die
Ubereinstimmung der Elemente des Neubaues mit den baugestalterisch wertvollen
Merkmalen der bestehenden Nachbargebaude ist nachzuweisen. Abweichungen sind zu
begrfinden.

§ 22
Ausnahmen und Befreiungen

Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung kbnnen unter den Voraussetzungen
des Art. 63 BayBO zugelassen werden.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit GeldbuBe bis zu 500.000,00 € belegt
werden, wer vorsatzlich oder fahrl‘assig eine nach den Vorschriften dieser Satzung
zuwiderhandelt.

5 19 
Hofflächen 

20.1 Maximal 65 %— der Freiflächen können als Hofflächen, Zufahrten und Stellplätze 
befestigt werden. Mindestens 35% der Freiflächen sind freizuhalten und 
entsprechend zu begrünen. 

20.2 Vorhandenes Natursteinpflaster ist zu erhalten. 
20.3 Zulässig sind: 

wassergebundene Decke mit verfestigter Fahrspur 
befestigte Fahrspur mit Grünstreifen 
Naturstein- und Betonsteinpflaster 

20.4 Nicht zulässig sind: 
Asphaltbeläge 
Betonierte Flächen 

5 20 

Bauunterhalt 

Gebäude, Nebenanlagen, Einfriedungen und Werbeanlagen sind in einem Zustand zu 
erhalten, der das Orts-, Straßen- und Landschaftsbild nicht nachteilig beeinflusst. 

5 21 
Beurteilungsgrundlagen 

Entsprechend den Zielsetzungen des Art. 64 Abs. 2 + 3 Bayerische Bauordnung kann 
verlangt werden, dass mit dem Bauantrag zusätzlich zu den üblichen Bauvorlagen eine 
Darstellung der Merkmale der umgebenden Bauten in Zeichnung oder Foto zu 
erbringen ist (Verlauf der Gebäudefluchtlinien, Breitenmaß der Baukörper, Kontur des 
Gebäudes gegen den Hintergrund, Proportionen der Baukörper, Struktur der 
Konstruktion, plastische Gliederung, Verhältnis der Öffnungen zur Masse der 
Wandflächen, Gliederung der Öffnungen, Farbe und Material), um so eine umfassende 
Beurteilung der städtebaulichen Gesichtspunkte, insbesondere der harmonischen 
Einfügung der baulichen Anlage in seine Umgebung, zu ermöglichen. Die 
Übereinstimmung der Elemente des Neubaues mit den baugestalterisch wertvollen 
Merkmalen der bestehenden Nachbargebäude ist nachzuweisen. Abweichungen sind zu 
begründen. 

& 22 
Ausnahmen und Befreiungen 

Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung können unter den Voraussetzungen 
des Art. 63 BayBO zugelassen werden. 

& 23 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße bis zu 500.000,00 € belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach den Vorschriften dieser Satzung 
zuwiderhandelt. 
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§ 24
lnkrafttreten

Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die Gestaltungssatzung vom 01.09.1989 filr den Altort GroEostheirn wird hiermit
aufgehoben.

GroBostheim, 19.04.2010

i. V. Jakob
2. Bfirgermeister

5 24 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Die Gestaltungssatzung vom 01.09.1989 für den Altort Großostheim wird hiermit 
aufgehoben. 

Großostheim, 19.04.2010 

i. V. Jakob 
2. Bürgermeister 




